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Anbringung von Scheibenfolien an der Verglasung von Kraftfahrzeugen 

 
 
Rechtsgrundlage: 
KDV 1967 § 2 Abs. 1 lit. n und § 22a Abs.1 Zi. 2 lit. l   
Erlass BMVIT GZ. 179.324/0001-II/ST4/2008 vom 2.4.2008 
 
 _ Arten von Scheibenfolien: Tönungsfolien und Splitterschutzfolien 

In Österreich dürfen nur typengenehmigte Scheibenfolien verwendet werden.  
Eine Abschrift des Typengenehmigungsbescheides und eine Bestätigung über die 
ordnungsgemäße und fachgerechte Anbringung der Folien eines autorisierten Betriebes ist 
mitzuführen. Die Anbringung von solchen Scheibenfolien ist nicht anzeigepflichtig. 
 
Wo dürfen Tönungsfolien angebracht werden: 

• Seitenscheiben ab der 2. Sitzreihe und Heckscheibe 
 
Wo dürfen Folien nicht angebracht werden: 

• An der Windschutzscheibe dürfen überhaupt keine Scheibenfolien (weder Tönungs- noch 
Splitterschutzfolien) angebracht werden.  

• An den Seitenscheiben der 1. Sitzreihe (Fahrersitzreihe) dürfen keine Tönungsfolien  
angebracht werden. In diesem Bereich dürfen lediglich Splitterschutzfolien montiert werden, 
welche einen Transmissionsgrad von mindestens 95 % aufweisen (keine Tönung 
erkennbar) und speziell als solche geprüft sind.  

• Ebenfalls verboten ist die Anbringung von Tönungsfolien an Verglasungen, welche bereits im 
Originalzustand eine starke Tönung aufweisen - Kennzeichnung mit dem Symbol "V". 

 
Die Anbringung jeder Art von Scheibenfolien an der Windschutzscheibe und von getönten 
Scheibenfolien an der Verglasung der 1. Sitzreihe kann zur Abnahme der Kennzeichentafeln 
führen! 
 

Eine Liste der in Österreich typengeprüften Scheibenfolien finden Sie im Internet unter 
http://www.bmvit.gv.at  (unter ../Straße/Fahrzeugtechnik/Erlässe). 

 

Weitere Auskünfte erhalten sie in der KFZ-Prüfstelle des Landes O.Ö.  
Goethestraße 86, 4021 Linz,  Tel: 0732 / 7720 / 13575,  E-mail:  kfz.verk.post@ooe.gv.at 
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http://www.bmvit.gv.at/sixcms/detail.php/template/i/_e1/2/_e2/2/_e3/6000/_relid/546/_relid2/555/_id/2410

